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LIEBE LESER
der Fall ist bekannt, und er hat Schlagzeilen gemacht. Bundeshausredaktor Hans-
Ulrich Büschi gab am 7. März im Inlandmagazin «CH» des Fernsehens D RS einen
Kommentar zum besten, der die Parlamentarier der Christlich-demokratischen Volkspartei

(CVP), aber auch alle übrigen Volksvertreter, die sich in der Frage des
Schwangerschaftsabbruches gegen die Fristenlösung ausgesprochen haben, in
Harnisch bringen musste. Dabei war es wohl weniger Büschis persönliche Meinung als
die mangelnde Sachlichkeit und der schulmeisterlich zurechtweisende Ton, mit der
sie vorgetragen wurde, welche die Gemüter erregte. Die Begebenheit und die aus ihr
resultierenden Folgen sind in zweierlei Hinsicht aufschlussreich.
Da ist einmal zu vermerken, dass am Fernsehen keiner ungestraft äussert, was einer
kleineren oder grösseren Minderheit bzw. Mehrheit politisch nicht in den Kram passt.
Die Programmüberwachung funktioniertauch ohne die vielerorts geforderte
professionelle Bildschirm-Wacht. Wenn der «Radio- und Fernsehspiegel»der Schweizerischen

Wirtschaftsförderung den Vorfall zum Anlass nimmt, die Dringlichkeit einer
unabhängigen Beschwerdeinstanz zu beschwören, so kommt darin gewollt oder
unbewusst zum Ausdruck, welche Funktion einem solchen Gremium zugedacht
wird : die einer Vorzensur nämlich. Denn nur so wäre es möglich, dass «Peinlichkeiten

dieser Art» sich «mit Gewissheit» nicht wiederholen. Ein freiheitliches und
staatsunabhängiges Fernsehen indessen erträgt eine Vorauskontrolle des Programmes

nicht, wenn es seiner staatspolitischen Funktion nachleben will. Es wird deshalb
Pannen dieser Art, die ja auf menschliche Unzulänglichkeiten zurückzuführen sind,
in Kauf nehmen und verkraften müssen. Ob das Deutschschweizer Fernsehen und
die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) im gegenwärtigen
Zeitpunkt dazu in der Lage sind, ist der zweite Überdenkenswerte Aspekt des Ereignisses.
Die CVP hat — so macht es den Anschein — auf die heftige und wohl gerade deshalb
verunglückte Kritik fair reagiert. Sie distanzierte sich von einer Hexenjagd auf Büschi
und verzichtete im Hinblick darauf, dass es sich nicht um eine ausschliesslich ihre
Partei betreffende Sache handle, auf eine Gegendarstellung. Sie forderte schlicht
und einfach eine Richtigstellung in geeigneterWeise durch die SRG. Doch statt von
der angebotenen, einen weiten Spielraum lassenden Lösung in überlegener Weise
Gebrauch zu machen, reagierten SRG und Fernsehen mit Panik und peinlicher
Unterwürfigkeit. Büschi erhielt einen Verweis, und Informationschef Ueli Götsch
drohte gar mit Entlassung im Wiederholungsfalle. Einen Rüffel steckte auch «CH»-
Redaktor Marco Volken ein, der sich aus Gründen der Kollegialität standhaft und
mannhaft weigerte, einen ihm diktierten Text am Fernsehen zu verlesen, und damit
bewies, dass er nicht die Rolle des Hampelmanns vom Dienst zu spielen gewillt ist.
Am Fernsehen erschien aberauch nicht der eigentlich verantwortliche Informationschef

Götsch, sondern Programmdirektor Dr. Guido Frei höchstpersönlich, der damit
der Sache ein Gewicht verlieh, das sie nie und nimmer verdiente, wie selbst CVP-
Leute feststellten. Peinlich war indessen nicht allein die fast schon devote Entschuldigung

am Bildschirm und das nichtssagende Communiqué der SRG, sondern die
Tatsache, dass das Fernsehen trotz seines Wirbels dem Zuschauer das Wesentliche
schuldig blieb: die Richtigstellung des Kommentars und damit auch eine Erweiterung

des Meinungsspektrums in der Frage des Schwangerschaftsabbruchs.
Der in seiner Gesamtheit bestimmt nicht allzu gravierende Zwischenfall hat auch sein
Gutes: Er öffnet die Augen dafür, dass die SRG im Augenblick vor allem eines
Krisenstabes bedarf, der in der Lage ist, Pannen dieser Art sachgerecht und
wirkungsvoll aufzufangen. Denn nicht die Ungeschicklichkeiten sind es, welche die
Glaubwürdigkeit der SRG in Zweifel ziehen, sondern die erneut bewiesene
Ohnmacht, mit ihnen fertig zu werden.

Mit freundlichen Grüssen
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